
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Durlacher Wochenblatt. 1829-1920
1916

51 (26.7.1916) Amtliches Verkündigungsblatt für den Amtsbezirk Durlach



n»

- Wss »i '. s 3 A -Z 8 « "
<2^»sv c» ^ Sv rl

Sv -rr
s 3 ? § ANV '

»

«
«l

rr »«
rr —^» xs
2 SS »

Z ' .2 ^ Z.
rr s c-^ <̂ 2 -7

«l
L . sv3 «

- 87 -

AmtüiHes Derkündigungsblati
lür dev Amtsdeiiek Avelach .

Erscheint wöchentlich 1 —2 mal je nach
Bedarf .

Bezugspreis für Eiuzelbezug durch die Post
oder de« Verlag vierteljährlich 1 Mk.

M 51 . Mittwoch , 2« . Juli 1916 .

Anzeigenpreis ! Die einspaltige Zelle oder
deren Raum 1k Pfg .

Druck und Verlag von Adolf DupS
in Durlach . — Fernsprecher Nr . 204.

Verordnung über de « Handel mit
Lebens - und Futtermitteln und zur
Bekämpfung des Kettenhandels .

Vom 24 . Juni 1916 .
Auf Grund der Bekanntmachung über KriegSmaß

nahmen zur Sicherung der Bolksernährung vom 22.
Mai 1916 (Reichs » Gesetzblatt S . 401 ) wird folgende
Verordnung erlassen :

8 1 . Der Handel mit Leben - - und Futtermitteln
ist vom 1 . August 19 l6 ab nur solchen Personen ge-
stattet , denen eine Erlaubnis zum Betriebe dieses
Handels erteilt worden ist Die « gilt auch sür Per¬
sonen , die bereits vor diestm Zeitpunkt Handel mit
Lebens - oder Futtermitteln getrieben haben .

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf
1 . den Verkauf selbstgewvnnener Erzeugnisse der

Land - und Forstwirtschaft , des Garten und Obst¬
baues , der Geflügel , und Bienenzucht , der Jagd
und Fischerei ;

2 . Kleinhandelsbetriebe , in denen Lebens - oder Futter¬
mittel nur unmittelbar an Verbraucher abgesetzt
werden ;

3 . Personen , die nach anderen während des Krieges
erlassenen Vorschriften bereits eine Erlaubnis zum
Handel mit Lebens - oder Futtermitteln erhalten
haben , in den Grenzen der erteilten Erlaubnis ;

4 . Behörden und andere Stellen , denen amtlich die
Beschaffung und Verteilung von Lebens - und
Futtermitteln übertragen ist , auf letztere in den
Grenzen der Uebertragung .

ß 2 . Als Lebens - und Futtermittel im Sinne dieser
Ver ordnung gelten auch Erzeugnisse , auS denen Lebens¬
oder Futtermittel hergestellt werden .

8 3 . Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt . Sie
kann zeitlich , örtlich und sachlich begrenzt werden
Wird sie örtlich unbegrenzt erteilt , so wirkt sie für
das Reichsgebiet . Vorschriften , nach denen die Aus -
Übung des Handels mit bestimmten Lebens - oder
Futtermitteln in einzelnen Teilen des Reichs ander¬
weitigen Beschränkungen unterliegt , bleibt unberührt .

Sie kann versagt werde » , wenn Bedenken volks¬
wirtschaftlicher Art oder .persönliche oder sonstige
Gründe der Erteilung entgegcnstehen , oder wenn der
Antragsteller vor dem 1 . August 1914 mit Lebens¬
oder Futteiniitieln nicht gehandelt hat .

8 4. Die Erlaubnis kann von der Stelle , die zu
ihrer Erteilung zuständig ist , zurückgenommen wer -
den , wenn sich nacht : äglich Umstände ergeben , die die
Versagung der Erlaubnis rechtfertigen würden .

In den Fällen des 8 1 Abs. 1 Nr . 2 und 3 kann
der Handel in solchen Fällen untersagt werden .

8 k . Gegen die Versagung und die Zurücknahme
Skr Erlaubnis sowie gegen die Untersagung des Han¬

dels ist nur Beschwerde zulässig ; sie hat keine auf¬
schiebende Wirkung .

8 6 . Zur Ertei .ung und Entziehung der Erlaubnis
sowie zur Untersagung des Handels sind durch die
Landeszentralbchörden besondere Stellen zu errichten ,denen Vertreter des Handels angchören müssen. Den
Vorsitz hat rin Beamter zu führen . Vor der Be¬
stellung der Vertreter des Handels sollen die amt¬
lichen Handelsvertretungen gehört werden .

Die Landeszentralbchörden bestimmen , welche Be¬
hörden zur Entscheidung über die Beschwerde zu¬
ständig sind.

Ist der Vorsitzende der zunächst entscheidenden Stelle
mit der Entscheidung nicht einverstanden , so kann erdie Entscheidung der Bejchwerdebehörde herbeiführen .Die zur Entscheidung berufenen Stellen und Behördenkönnen die Vorlegung der Handelsbücher sowie an¬
derer Beweismitier über die geschäftliche Tätigkeit des
Antragstellers verlangen .
. Die Landeszentralbchörden bestimmen das Nähereüber die Zusammensetzung der Stellen und das Ver¬
fahren .

8 7. Oertlich zuständig zur Entscheidung ist die
Stelle , m deren Bezirk die Hauptniederlassung des
Handelsbetriebs , der gegründet werden soll , liegt .
Fehlt es an einer inländischen Hauptniederlassung , so
bestimmt die Landeszentralbehürbe des Bundesstaats ,in dem der Handel betrieben wird , oder betrieben
werden soll, die zuständige Stille .

8 8 . Wird die Erlaubnis versagt oder zuiückge -
nommen , oder wird der Handel untersagt , so hat der
Kommunalderband , in dessen Bezirk sich die Haupt -
Niederlassung und in Ermangelung einer inländischen
Hauptniederlassung euie Zweigniederlassung befindet ,die Vorräte an Lebensmittel » zu übernehmen und aus
Rechnung und Kosten des Händlers zu verwerten . Ist
Beschwerde (8 b) eingelegt , so ist mit der Uebernahme
nach Möglichkeit bis zur Entscheidung über die Be¬
schwerde zu warten .

lieber Streitigkeiten , die sich aus der Uebernahmeund Verwertung zwischen den Beteiligten ergeben ,entscheidet endgültig die von den Landcszentralbehör -
den bestimmte Behörde .

Die Landeszentralbchörden können die dem Kom¬
munaloerbande nach Abs 1 obliegende Verpflichtungauf eine andere Stelle übertragen .

8 9 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strasen wird bestrast , wer ohne die erforocr -
liche Erlaubnis entgegen einer nach 8 4 Abs . 2 er¬
folgten Untersagung rnit Lebent - oder Futtermitteln
Handel treibt .
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8 10. Aus den Gewerbebetrieb im Umherziehen
finden die Vorschriften in den 88 1 bis 9 keine An¬
wendung

Der Wandebgcwer beschein , die Legitimationskarte
und dergleichen (Titel II und III der Reichsgewerbe¬
ordnung ) sind aber zu entziehen oder zu versagen,
wenn bei demjenigen , für den sie beantragt oder er¬
teilt sind , Umstände vorliegen , welche die Versagung
der Erlaubnis nach H 3 Abs. 2 rechtfertigen würden

8 11 . Wer den Preis für Lebens, oder Futtermittel
durch unlautere Machenschaften , insbesondere Ketten¬
handel , steigert , wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft .

8 12 . Es ist verboten , in periodischen Druckschriften
oder in sonstigen Mitteilungen, die sür einen größeren
Kreis von Personen bestimmt sind,

1 . ohne vorherige Genehmigung der Polizeibehörde
des Ortes der gewerblichen Niederlassung oder,
in Ermangelung einer solchen, des Wohnorts des
Anzeigenden sich zum Erwerbe von Lebens- oder
Futtermitteln zu erbieten oder zur Abgabe von
Preisangeboten aus sic aufzufordern ;

2 . bei Ankündigungen über Erwerb oder Veräuße¬
rung von Lebens- oder Futtermitteln oder über
die Vermittlung solcher Geschäfte Angaben zu
machen , die geeignet sind, einen Irrtum über die
geschäftlichen Verhältnisse des Anzeigenden oder
die Menge der ihm zur Verfügung stehenden
Vorräte und über den Anlaß oder Zweck des
Ankaufs , Verkaufs oder der Vermittlung zu er¬
wecken.

Das Verbot im Abs . 1 Nr . 1 findet keine Anwen¬
dung aus Behörden. Die Landeszentralbehörden können
die Erteilung der Genehinigung einer anderen Behörde
als der Ortspolizeibehörde übertragen .

Die Verleger periodisch (erscheinender Druckschriften
sind verpflichtet , die Unterlagen für die erscheinenden
Anzeigen über Lebens- und Futtermittel auf die Dauer
von mindestens drei Monaten vom Taae des Er¬
scheinens ab auizubewahren . Eine Prüfungspflicht
dahin , ob die Anzeigen dem Verbot im Abs 1 zu¬
widerlaufen , liegt den Verlegern sowie den bei der
Herstellung und Verbreitung der Druckschriften tätigen
Personen nicht ob .

ß 13 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraf^ wer den Vorschriften im
8 12 Abs. 1 , Abs. 3 Satz 1 zuwider handelt .

Werden in den Fällen des 8 12 Abs. 1 Nr 2 die
Angaben in einem geschäftlichen Betriebe von einem
Angestellten oder Beauftragten gemacht , so ist der
Inhaber oder Leiter des Betriebs neben dem Ange¬
stellten oder Beauftragten strafbar , wenn die Hand¬
lung mit seinem Wissen geschah.

8 14. Die Verordnung tritt mit dem 28 . Juni
1916 in Kraft .

Berlrn den 24 . Juni 1916
Der Stellvertreter des Rttchskanzlers

llr . Hclsserich

Mrordnung.
(Vom 13 . Juli 1016 )

Den Handel mit Lebens , und Futtermitteln und
die Bekämpfung des Kettenhandels betreffend.
Zum Vollzug der Verordnung des Reichskanzlers

vorn 24 . Juni 1916 über den Handel mit Lebens- und
Futtermitteln und zur Bekämpnrng des Keltenhandels
(R ichsgesetzblattSeite 581 ) wird verordnet , was folgt :

8 1 . Landeszentralbehürde im Sinne der Verorb-
nung des Reichskanzlers ist das Ministerium des
Innern . Heber die Beschwerden nach 8 5 sowie über
Streitigkeiten nach 8 8 Abs . 2 der Verordnung des
Reichskanzlers entscheidet der Landeskommissär.

8 2 . Zur Erteilung und Entziehung der Erlaubnis
sowie zur Untersagung des Handels werden bei den
Bezirksämtern besondere Stellen errichtet, welchen der
Amtsvorstand oder dessen Stellvertreter als Vor¬
sitzender , ein Mitglied des Bezirksrats und zwei Ver¬
treter des Handels angehören . Die Vertreter des
Handels werden nach Anhörung der Handelskammer
vom Landeskommissär ernannt Dieser bezeichnet auch
das Mitglied des Bezirksrats , welches der Stelle an¬
gehören soll.

8 3 . Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist
schriftlich einzureichen . Es ist dabei anzugeben, ob und
seit wann der Antragsteller eine im Handelsregister
eingetragene Firma besitzt, ob und mit welchen Lebens¬
mitteln und Futtermitteln er vor dem 1 . August 1914
gehandelt hat und für welche Zeit , sür welches Ge-
biet und für welche Lebens - und Futtermittel die Er¬
laubnis erteilt werden soll .

8 4 . Auf das Verfahren bei der in 8 2 dieser Ver¬
ordnung bezeichnten Stelle finden die 88 19 bis 27
der Landesherrlichen Beroidnung voin 31 . August
1884 , das Verfahren in Verwaltungssachen betreffend,
sinngemäße Anwendung, lieber die erteilte Erlaubnis
ist dem Antragsteller eine Bescheinigung auszustellen.
Hierfür ist eine Taxe ohne Sportel von 5 bis 50 Mark
zu entrichten. Die Taxe wird in der Entscheidung
festgesetzt.

8 5 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündung in Kraft .

Karlsruhe den 13 Juli 1916 .
Großh . Ministerium des Innern :

von Bodman .

Tos Steuer - Ab - und Zuschreiben in
Dnrlach betr.

Wer Hilskpersonen in anderer Weise als lediglich
in seinem Haushalt oder beim Betrieb der Landwirt ,
schast gegen Entgelt beschäftigt , hat alljährlich inner¬
halb einer vom Steuerkomniisjär festzusetzenden Ftist
auf einem bestimmten Formular sämtliche von ihm
zur Zeit der Ausfüllung des Formulars beschäftigten
Personen mit Angabe der Lolin - uns Gehallsbeznge
und sonstigcn Vergütungen jeder Act zu bezeichnen .
(Alt . 20 des Einkommenst.Ges )

Im lausenden Jahr sind die Verzeichnisse , wozu
Vordrucke duich die Post zugestellt werden , mit
Datu in und Unterschrift versehen läng -
stens bis

Samstag den SS. d M , nachmittags 5 Ubr ,
beim Gr . Steuerkommissär , Uhlandstraße 5 I , abzu¬
geben . (Einwulf in den im Gang befindlichen Brief¬
tasten oder Einsendung durch die Post.)

Wer Hiisspersonen beschäf. igt und keine Vordrucke
erhalten haben sollte , ist dennoch verpflichtet , jene
Personen anzmneidcn und muß die nöugen Vordrucke
beim Gr . S ' euerkowmissär holen lassen.

Die Anleitung auf der Rückseite der Vor¬
drucke ist genau zu beachten .

Wer die ihm obliegenden Angaben nicht oder nicht
rechtzeit g oder in wahrheit -widriger Weise erstattet ,
verfällt gemäß Art . 24 Abs 2 des Einkommenst .Ges .
in eine Lrdnungsstrafe von 3 51)0 Mt .

Durlach den 15. Juli 1916 .
Der Gr . Steuerkommissär für den Bezirk Durlach .
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